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RS OGH 1986/3/4 14Ob15/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.03.1986

Norm

AO §23 lita

Rechtssatz

Es kommt nach § 23 lit a AO nicht darauf an, wann die Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch die

Au6ösungserklärung herbeigeführt wird. Entscheidend ist allein der Zeitpunkt, zu dem die Au6ösungserklärung dem

Erklärungsempfänger zugegangen ist.

Entscheidungstexte

14 Ob 15/86
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